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Mr. 4. — XXI. Jahrgang. IS. Febrnar 1913.

vas vole vreux
Schweizerische Halbmonatsschrift

für

Samariterwejen, Krankenpflege und Volksgesundheitspflege.

Inhaltsverzeichnis.
Seite Seite

Tie Botschaft des Bundesrates 4g riterverein Zofingen: Samariterverein Zürich-
Allerlei aus dem Balkan 59 Jndnstriequartier: Derendingen 54

Ter Kampf gegen die Tuberkulose im Kanton Briefe eines Schweizerarztes (IV. Nor Monastic) 59

Bern 52 Was wir in der Milch schlucken (>1

Schweizerischer Samariterbund 53 Die Bekämpfung der Kopfläuse, ein Beitrag zur
Aus dem Bereinsleben: Thalwil: Fischenthal: Schulhygiene l!3

Neftenbach; Militärsanitätsverein Winterthur Offener Brief (>3

und Umgebung: Basel: Finntern-Hottingen: Siebente Liste der (gaben für die Opfer des

Wettingen: Seewen, Samariter-Lied : Sama- Balkankrieges <!4

Oie kottckcikt

Wie unsere Leser wissen, gelangte der Zen-
tralverein vom schweizerischen Roten Kreuz,

nachdem er das Projekt einer Prämienan-

leihe statte fallen lassen müssen, im Juli 1911

an den Bundesrat mit dem Gesnch, um Zu-
Wendung von einer Million Franken, um

die ihm durch die neue Sanitätsordnung zu- s

gewiesenen Aufgaben in Angriff nehmen zu
können. Bon den Kriegsaufgaben des Roten

Kreuzes fallen für diese Eingabe folgende

zwei Punkte hauptsächlich in Betracht:

Formation, Ausrüstung und Ausbildung
von 24 Rot-Kreuz-Kolonnen und von 24

Krankenpflegedetachemcnten und Bereitstellung

von Krankenpflegematerial aller Art, Für die

Materialausrüstung der Kolonnen, inbegriffen
die Persvnalausrüstnng, wurden von der

Direktion des Roten Kreuzes Fr. 586,000
und für die Krankenversorgung Fr. 372,000

berechnet, für die Mehrkosten der Verwal-

tnng Fr. 42,000, im ganzen also eine Million :

Franken.

Die Eingabe hat zu mehrfachen und ein-

täglichen Berstandlungcn mit den Militär- :

z kuliàràs.
behörden geführt, welche die Notwendigkeit
einer Unterstützung des Roten Kreuzes durch

den Bund anerkannten, das- Projekt aber

allerdings in einer andern Form befürwortet
haben.

Der Bundesrat hat nun in dieser Sache

zuhanden der Bundesversammlung eine Bot-
schaff ausgearbeitet, die in: allgemeinen eine

Unterstützung des Roten Kreuzes nur zum
kleinern Teil in bar, zum größcrn Teil aber

in Ueberlassung von Material aus der Kriegs-
Materialreserve vorsieht.

Von den speziellen Ausführungen dieser

Botschaft seien einige unsern Lesern im fol-
genden vorgeführt:

Die Grundlage, auf der nach der Ansicht
deS Bundesrates eine genügende und ratio-
nelle Unterstützung des Noten Kreuzes mög-

lich sein sollte, ist folgende. Die Bereit-
stellung genügender Kriegsvorräte
an Verbandmaterial und Medika-
m en ten soll Sache der Militärverwaltung
sein, also nicht dem Roten Kreuz zur Last

fallen. Die Militärsanität soll nicht nur für
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den Sanitätsdienst bei der Feldarmee, son-

dern auch für den Territorialsanitätsdienst
sorgen, dessen Aufgabe die Besorgung der

Schwerkranken und Verwundeten ist. Die Be-

schaffung dieses Sanitätsmaterials hat nicht

durch Ankauf großer Vorräte zu erfolgen,

sondern durch vertragliche Sicherstellung bei

Krankenanstalten und Lieferanten. Bezügliche

Verträge sind bereits abgeschlossen oder in
Vorbereitung.

Für die Personalausrüstung der
Kolonnen können aus der Kriegsreserve ent-

nommen werden: Bluse, Hosen, Polizeimütze,

Arbeitskleider, Hosenschoner, Kaput, Tornister,

Brotsack, Feldflasche, Kochgeschirr, Putzzeug,

Leibgurt und Seitengewehr, Bluse und Hosen

müssen somit abgeändert werden, daß sie

deutlich als Rot-Kreuz-Uniform kenntlich

gemacht sind und nicht mit der Ordonnanz-

uniform verwechselt werden können. Einzig
die Mütze kann nicht aus der Kriegsreserve

entnommen werden.

Als Korps material können abgegeben

lverden: Wolldecken, Sanitätstaschen, Labe-

flaschen, Tragbahren, Schriftentaschen. Im
Kriegsfall sollen ferner den Rot-Kreuz-Kolon-

nen die nötigen Fahrküchen, Brückenwagen

und Beschirmungen zur Verfügung gestellt

werden.

Dagegen ist eine Barleistung in Aussicht

zu nehmen für die Anschaffung von 12 Werk-

zeugkisten zu Fr. 250. 12 Blessiertenwagen

zu Fr. 3000, 120 Rüderbahren zu Fr. 250,
120 Rollbahren zu Fr. 250, total 99,000
Franken.

Werkzeugkisten und Verwundetenwagen sind

für die 12 Rot-Kreuz-Kolonnen der Feld-
lazarette, Räder- und Rollbahren für die

12 Rot-Kreuz-Kolonnen der Etappen- und

Territorialsanitütsanstalten bestimmt.

Als Material für die Krankenversorgung
kann das Militärdepartement aus den eid-

genössischen Sanitätsdepots vier Döcker-Ba-

racken mit 200 Betten und einen Teil des

Krankenpflegeinventars abgeben. Für vier

weitere Döcker-Baracken soll das Rote Kreuz

selber sorgen. Dagegen wird ihm für Anschaf

fung des Inventars für 200 Spitalbetten
ein Beitrag von Fr. 40,000 in Aussicht ge-

stellt.

Somit beantragt die Botschaft
außer Zuwendung von Material
aus der Kri e g s r es e rv e eine ein
malige Barunterstützung im Be-
trage von 1 39,000 Franken. Im
fernern empfiehlt die Botschaft eine Erhöhung
der bisher geleisteten jährlichen Bundessub-

vention des Roten Kreuzes um Fr. 15,000.

Soweit die Botschaft des Bundesrates.

Es wird nun abzuwarten sein, wie sich die

Räte zu diesen Vorschlägen stellen. Auf alle

Fälle ist die Frage der Unterstützung des

Roten Kreuzes durch den Bund in greifbare

Nähe gerückt.

Nouss Slenü.

Allerlei aus 6em kalken.
Sckt Ssrzte auk 25,000 Mann. — Sins kàsizsrîrciie kiilkssxpeiiitwn.

Wie bange mögen in den kriegführenden

Ländern die schwerheimgesuchten Soldaten und

ihre Familien nach dem verheißenen Frieden

ausgeschaut haben! Umsonst! Endlos schienen

die Verhandlungen, heiß der Kampf der Mei-

nuugen, hier Beharren, dort Verweigern, und

beute dröhnen die Kanonen lauter als sonst

und tragen Tod und Brand in eine belagerte,

durch schwere Leiden hart mitgenommene Be-

völkerung. Der Krieg bricht aufs neue los,

und was er auch bringen mag, Eines ist

sicher: Neues Elend ist im Werden.

Ganz aufgehört hat übrigens dieses Elend

auch während des Waffenstillstandes nicht.
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